
Der Landrat stellte fest, dass der Tagesordnungspunkt abgesetzt worden sei, da der 
Antrag im Kreisausschuss zur weiteren Beratung bereits in den Ausschuss für Soziales 
und Integration verwiesen worden ist. Hierzu wird auf den Beschluss 115/21 zu den 
Geschäftsordnungsangelegenheiten verwiesen.  
 
 


